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Die rechtlichen Aspekte von (chronifizierten)  
Borreliose-Erkrankungen 
Fallstricke, Stolperfallen und Absicherung von Leistungsansprüchen

Von Frank Breitkreutz

Das mittlerweile gar nicht mehr 
so seltene Schicksal eines chro-

nifizierten Krankheitsverlaufes nach 
Borrelien-Infektion ist für die Betrof-
fenen fast immer mit gravierenden 
gesundheitlichen Beeinträchtigun-
gen verbunden, und zwar selbst dann, 
wenn sie in der glücklichen Lage sind, 
frühzeitig von einschlägig qualifizier-
ten Ärzten behandelt zu werden. 
Obwohl die Herausforderungen im 
Rahmen der jeweils anstehenden 
Ärzte-, Labor- und Behörden-Odys-
see für ein Menschenleben regelmä-
ßig mehr als ausreichend sind, sollten 
bei Borreliose-Erkrankungen immer 
auch die rechtlichen Regelungen im 
Zusammenhang mit möglichen Leis-
tungsansprüchen im Auge behalten 
werden, da fehlendes Bewusstsein in 
diesem Bereich gravierende finanzi-
elle Folgen haben kann.

Hier lauern diverse Stolperfallen, 
teilweise in Gestalt von Anzeige- und 
Melde-Fristen, die durch die jewei-
lige Infektion oder die Manifestation 
einschlägiger Symptome in Gang 
gesetzt werden und deren Verstrei-
chen unter Umständen den gesamten 
Leistungsanspruch zu Fall bringen 
kann. Auch ist - da der Diagnose 
einer chronischen (Lyme-)Borreliose 
seitens der Kostenträger seit jeher 
regelmäßig der Missbrauch „bei allen 
möglichen ätiologisch unklaren 
unspezifischen Symptomen“ unter-
stellt wird (Ferner et al. 2014, Haus-
otter, Begutachtung für die private 
BU-Versicherung, 02. Auflage 2019, 
S. 181) - äußerste Sorgfalt auf eine 

„gerichtsfeste“ Dokumentation und 
Beweissicherung zu legen; hieran 
scheitert der weit überwiegende 
Anteil von Auseinandersetzungen 

mit gesetzlichen oder privaten Versi-
cherungen. Dieser Beitrag soll 
Betroffene und ihren Angehörigen 
für die wichtigsten Fallstricke und 
Mitwirkungspflichten bei der Durch-
setzung von Leistungen sensibilisie-
ren, wobei in diesem Rahmen nur 
eine überblicksartige Darstellung 
möglich ist.

Insgesamt kann man zwischen 
gesetzlichen (I) und vertraglichen 
(II) Ansprüchen unterscheiden, 
wobei in sämtlichen Auseinanderset-
zungen - egal ob mit staatlichen oder 
privatwirtschaftlichen Kostenträgern 

- dem Nachweis der Ursächlichkeit 
der Infektion für die vorhandene 
Symptomatik eine entscheidende 
Bedeutung zukommt (hierzu unter 
III).

	Im Einzelnen:

I.  Gesetzliche Leistungsansprüche 
- Die Unfallversicherung als Teil der 
Sozialversicherung

Gesetzlich geregelte Leistungsan-
sprüche im Zusammenhang mit Bor-
reliose-Erkrankungen beschränken 
sich im Wesentlichen auf die in SGB 
VII normierten Ansprüche aus der 
seit 1885 als Teil der Sozialversiche-
rung existierenden Gesetzlichen 
Unfallversicherung. Als versicherte 
Personen leistungsberechtigt sind 
nach der Regelung in § 2 Abs. 1 Nr. 
1-7 SGB VII sämtliche im Inland 
beschäftigte Arbeitnehmer und ver-
gleichbare Personengruppen, wobei 
die Gesetzliche Unfallversicherung 
allerdings keinen umfassenden 
Schutz gegen Unfälle bietet, sondern 
lediglich hinsichtlich solcher Verlet-
zungen oder Erkrankungen schützt, 

die gerade auf die versicherte Tätig-
keit zurückzuführen sind, also auf 
die sozialversicherungsrechtlich aus-
geübte Arbeit.

Leistungsauslösende Versiche-
rungsfälle sind gem. § 7 Abs. 1 SGB 
VII entweder Arbeitsunfälle (ein-
schließlich sogenannte Wegeunfälle) 
oder Berufskrankheiten. Ein 
Arbeitsunfall liegt vor, wenn eine ver-
sicherte Person in Folge einer versi-
cherten Tätigkeit ein Unfallereignis 
erleidet, welches wiederum einen 
Gesundheitsschaden verursacht, § 8 
Abs. 1, 2 SGB VII, und ein Leistungs-
fall wegen Berufskrankheit setzt nach 
§ 9 Abs. 1 SGB VII voraus, dass eine 
versicherte Person durch die Aus-
übung einer versicherten Tätigkeit 
einer schädigenden Einwirkung aus-
gesetzt ist und sich hierdurch eine 
sogenannte „Listenkrankheit“ zu- 
zieht; dies ist eine in der Berufskrank-
heiten-Verordnung (BKV) als solche 
bezeichnete Erkrankung. Für Borre-
liose-Erkrankte sind beide Leis-
tungstatbestände von Praxisrele-
vanz, da sich eine durch Zeckenstich 
vermittelte Infektion, die sich im zeit-
lichen Verlauf zu einer chronifizier-
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§
ten Borreliose entwickelt, abhängig 
von der jeweiligen Konstellation in 
rechtlicher Hinsicht sowohl als 
Arbeits- beziehungsweise Wegeunfall 
als auch als Berufskrankheit darstel-
len kann. 

Weitaus bedeutender als die Frage, 
ob man (dieselben) Leistungen im 
Ergebnis auf Grund einer Berufs-
krankheit oder eines Arbeitsunfalls 
erhält, ist jedoch die Tatsache, dass 
von der Rechtsprechung in beiden 
Konstellationen fast schon unzumut-
bar hohe Anforderungen an den 
Nachweis des sogenannten haftungs-
begründenden Zusammenhangs 
gestellt werden: Kann nämlich nicht 
zur Überzeugung des Gerichtes dar-
gelegt werden, dass die bestehenden 
gesundheitlichen Beeinträchtigun-
gen mit an Sicherheit grenzender 
Wahrscheinlichkeit auf eine durch 
(im Zusammenhang mit der versi-
cherten Tätigkeit stehenden) Zecken-
stich vermittelte Borrelien-Infektion 
zurückzuführen sind, muss nach den 
prozessrechtlichen Grundsätzen stets 
zum Nachteil des Beweisbelasteten 
entschieden werden - und dies ist 
regelmäßig die Partei, welche die 
Feststellung einer Berufskrankheit 
oder eines Arbeitsunfalls begehrt, 
nämlich der Borreliosepatient.

In diesem Bereich scheitern mehr 
als 90 Prozent der gegen die Träger 
der Gesetzlichen Unfallversicherung 
eingeleiteten Rechtsstreite und hier 
gibt es auch schlichtweg keine Patent-
rezepte - jedenfalls bis auf den Hin-
weis, möglichst bei jedem (!) Zecken-
stich auf eine gerichtsfeste Doku-
mentation zu achten, da im Zweifel 
auch jeder Zeckenstich eine leis-
tungsauslösende Symptomatik her-
vorrufen kann. Im Regelfall werden 
sich - getreu der nur allzu bekannten 
Wahrheit, dass das Leben vorwärts 
gelebt und rückwärts verstanden 
wird - gesundheitliche Beeinträchti-
gungen erst nach Ablauf eines gewis-
sen Zeitraums manifestieren, und 
wenn diese dann überhaupt noch auf 
ein konkretes Infektionsereignis 

zurückgeführt werden können, wird 
nur in den seltensten Fällen eine ein-
schlägige (Lichtbild-)Dokumenta-
tion (Foto)vorliegen. Die gute Nach-
richt im Recht der Gesetzlichen 
Unfallversicherung: Anders als im 
privaten Unfallversicherungsrecht 
bestehen jedenfalls keine besondere 
Melde- oder Anzeigepflicht der Ver-
sicherten, die zu Leistungskürzungen 
oder -ausschlüssen führen; insoweit 
können also – jedenfalls in der Theo-
rie – Leistungsansprüche auch nach 
längeren Zeitabläufen noch erfolg-
reich durchgesetzt werden. 

II.  Vertragliche Leistungsansprüche 
- das private Versicherungsrecht

Vertragliche Leistungsansprüche 
unterscheiden sich von den gesetzli-
chen Anspruchsgrundlagen dadurch, 
dass sie nicht per se - für alle (poten-
ziell) Betroffenen - bestehen, son-
dern nur im Falle einer eigens hierfür 
getroffenen Vereinbarung. Für die 
hier relevanten Konstellationen wird 
dies in der Regel ein privatrechtlicher 
Versicherungsvertrag sein, in wel-
chem sich ein Versicherer gegen Prä-
mienzahlung verpflichtet, ein 
bestimmtes Risiko durch eine defi-
nierte (Geld-)Leistung abzusichern, 
die er bei Eintritt des vereinbarten 
Versicherungsfalls zu erbringen hat. 
Von Praxisrelevanz sind hier für Bor-
reliose-Patienten – abhängig von 
den jeweils vereinbarten Bedingun-
gen – die private Unfallversicherung, 
die private Berufsunfähigkeitsversi-
cherung und die private Kranken- 
wie auch Krankentagegeldversiche-
rung. 

Die Einzelheiten der jeweils recht 
komplexen Problemkreise sollen hier 
nicht weiter vertieft werden; im Kern 
geht es jedenfalls immer darum, ob 
durch die Borreliose-Erkrankung der 
sogenannte Versicherungsfall einge-
treten ist, nämlich das Ereignis, wel-
ches nach der konkreten vertragli-
chen Vereinbarung die Leistungs-
pflicht des Versicherers auslöst. Der 
Versicherungsfall in der privaten 

Unfallversicherung ist eine dauer-
hafte Beeinträchtigung der körperli-
chen oder geistigen Funktionsfähig-
keit (und zwar unabhängig von der 
Beeinträchtigung des beruflichen 
Leistungsvermögens); in der privaten 
Berufsunfähigkeitsversicherung ist 
es eine mindestens 50-prozentige 
Beeinträchtigung der Fähigkeit zur 
Ausübung des versicherten Berufs. 
Und in der Kranken(tagegeld)-versi-
cherung ist es die medizinisch not-
wendige Heilbehandlung (in deren 
Verlauf gegebenenfalls Arbeitsunfä-
higkeit ärztlich festzustellen ist). Es 
wird daher - abgesehen von der pri-
vaten Krankenversicherung - immer 
darum gehen, ob in Folge einer Bor-
reliose-Erkrankung eine ursächliche 
(womöglich dauerhafte; dies ist Leis-
tungsvoraussetzung in der privaten 
Unfallversicherung) Beeinträchti-
gung des Gesundheitszustandes ein-
getreten ist, die in der Folge zu einer 
reversiblen (dann Krankentagegeld-
Versicherung) oder dauerhaften 
(dann Berufsunfähigkeitsversiche-
rung) Beeinträchtigung des berufli-
chen Leistungsvermögens geführt 
hat.

Etwas vereinfacht kann man daher 
festhalten, dass die Erfolgsaussichten 
in sämtlichen Auseinandersetzungen 
mit Kostenträgern (egal ob hoheitlich 
oder privatwirtschaftlich) - vorbe-
haltlich prozessual- und versiche-
rungsrechtlicher Besonderheiten - 
stets davon abhängen, dass 

1. eine Infektion 
2. eine hinreichende Symptoma-

tik
3. die Ursächlichkeit der Infek-

tion für die bestehende Symp-
tomatik

4. zur Überzeugung des befassten 
Gerichtes dargelegt werden 
kann.

III.  Die Herausforderung – der Kausali-
tätsnachweis 

Während Infektion und Symptoma-
tik oft unstreitig sein werden, ist der 
Nachweis, dass die bestehende Symp-
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tomatik auch tatsächlich kausal auf 
eine (frühere) Borrelien-Infektion 
zurückgeht, regelmäßig die größte 
Schwierigkeit bei der Durchsetzung 
von Leistungsansprüchen auf Grund 
einer Borreliose-Erkrankung (egal 
ob gegen gesetzliche oder private 
Kostenträger). Für die Betroffenen 
besteht hier deshalb eine besondere 
Herausforderung, weil die einschlägi-
gen rechtlichen Regelungen den typi-
schen Umständen einer Borreliose-
Erkrankung nur sehr bedingt gerecht 
werden:

Während nämlich bei typischen 
Unfallereignissen üblicherweise ein 
direkter zeitlicher Zusammenhang 
zwischen Ursache und Wirkung 
besteht (beispielsweise bei einem 

Auffahrunfall und einer hierdurch 
verursachten Verletzung der Hals-
wirbelsäule), wird zwischen einem 
infektionsvermittelnden Zeckenstich 
als „Unfallereignis“ und der Manifes-
tation von Beschwerden regelmäßig 
ein nicht unerheblicher Zeitraum lie-
gen, der sich nicht selten nach Kalen-
derjahren bemisst. In der Praxis hat 
dies zur Folge, dass, wenn überhaupt 
(oft nur im Wege einer Ausschlussdi-
agnose) gesundheitliche Beschwer-
den einer Borrelieninfektion zuge-
schrieben werden, das Infektionser-
eignis als solches retrospektiv nur sel-
ten erinnerlich (und fast nie 
dokumentiert) ist. Im Bereich des 
privaten Versicherungsrechts kann 
diese Hürde teilweise prozesstak-

tisch umgangen werden kann, im 
Recht der Gesetzlichen Unfallversi-
cherung führt eine solche Konstella-
tion aber auf Grund der beschriebe-
nen Beweislastverteilung fast immer 
zum Leistungsausschluss.

Bei diesen Ausführungen wollen 
wir es an dieser Stelle belassen, wobei 
der Hinweis erlaubt sei, dass sich der 
Folgebeitrag der Darstellung einer 
zielführenden Prozesstaktik und 
Argumentation unter Verwendung 
der wissenschaftlichen Kausalitätsbe-
wertungskriterien in Bezug auf die 
streitentscheidende „Beweiskette“ 
widmen wird. ■

Der Autor ist Fachanwalt für 
Medizinrecht, Fachanwalt für Gewerb-
lichen Rechtsschutz in Rostock

In den Fängen der Nichtwissenden
Von Ute Fischer

Gerlinde J. aus Krefeld versteht die Welt 
nicht mehr. Das Landgericht Krefeld 
wies ihre Klage wegen Nicht- und Fehl-
behandlung von vier Ärzten ab. In den 
90er Jahren begann die Odyssee der 
ehemaligen Lehrerin von Arzt zu Arzt 
wegen angeblich unerklärlicher 
Beschwer den, die nicht selten in die 
Diagnose Fibromyalgie und am Ende bei 
einer psychosomatischen Störung mün-
dete. Vielleicht hatte sie den Fehler 
begangen, zu viele ihrer Beschwerden 
als Symptome anzugeben; denn unter 
den zahlreichen Beschwerden, bei der 
in heutiger Zeit jeder borrelioserfahrene 
Laie hellhörig wird, befanden sich Fati-
gue (Müdigkeitssyndrom), Tinnitus, 
Polyarthrosen, Nachtschweiß, Knie-
schmerzen und rheumaartige 
Beschwerden in allen Gelenken. 

Die Laborergebnisse waren – wie bei 
Borreliose bekannt – mal positiv, mal 
negativ, mal grenzwertig, mal IgM, mal 
IgG. Alle Beklagten behaupteten, Ger-
linde J. ordnungsgemäß und umfassend 
untersucht zu haben. Obwohl verschie-
dene Doxycyclin-Behandlungen stattge-
funden hatten, habe man das Vorliegen 
einer aktiven Borrelien-Infektion aus-
schließen können. Alle suchten nach 

„typischen Borreliose-Symptomen“ und 
serologischen Beweisen und fanden 

trotz offensichtlicher Beschwerden kei-
nen Zusammenhang. 

Unfassbar, dass der – sich in Borreli-
ose – stets so kompetent verkaufende 
Anwalt aus Marburg sich die vom 
Gericht vorgeschlagenen Gutachter 
nicht genauer angesehen und abgelehnt 
hat. Sachverständiger Prof. Dr. Michael 
Wolfgang Hans Schröter, Neurologe, 
Uniklinik Köln, spezialisiert auf Multiple 
Sklerose und seltene neuroimmunolo-
gische Erkrankungen, hat weder über 
Borreliose publiziert, noch ließen seine 
Ausführungen erkennen, dass er sich 
jemals damit befasst hat. Er konnte dem 
Gericht weder den Begriff „Lyme“ erklä-
ren und bezeichnete „Lyme Disease“ als 
Syndrom einer chronischen Entzündung 
des Gehirns. Er parlierte, dass in den 
USA Doxycyclin die Behandlung der 
ersten Wahl sei, ohne zu ergänzen, dass 
in den USA überwiegend Borrelien der 
Art Burgdorferi vorherrsche, was in Eur-
opa eher eine Seltenheit ist. Außerdem 
wogen für ihn die kosmetischen Auswir-
kungen bei der Gabe von Antibiotika 
schwerer als die Vorteile einer bakteriel-
len Infektion. 

Auch der zweite Sachverständige 
verneinte eine Borreliose. Prof. Dr. med. 
Christian P. Strassburg, Medizinische 
Klinik und Poliklinik an der Universität 

Bonn, klammerte sich an die serolo-
gischen Befunde, ohne in Zweifel zu zie-
hen, dass die seit Jahrzehnten wie noch 
heute angebotenen serologischen Tests 
mangels Standardisierung als aus-
schließliche Diagnoseinstrumente 
taugten. Außerdem sei eine Borreliose 
in der Gesamtbevölkerung sehr selten. 
(Siehe Seite 38) Die von Dr. Walter 
Berghoff eingebrachten Testergebnisse 
(LTT und CD57+) seien derzeit wissen-
schaftlich nicht allgemein anerkannt. 
Soweit der Sachverständige, dessen 
Spezialgebiet Erkrankungen der Magen-
darmtraktes, der Leber sowie Vor- und 
Nachsorge bei Organtransplantationen 
ist. In Sachen Borreliose taucht er nir-
gendwo auf. 

Das Gericht folgte den beiden borre-
lioseunkundigen Sachverständigen 
Strassberg und Schröter. O-Ton-Urteil: 

„Der Hinweis darauf, dass der Sachver-
ständige die Herkunft eines Begriffs 
anders herleitet als der Klägervertreter, 
genügt nicht, um dem Sachverständigen 
mangelnde Kompetenz in der Sache zu 
unterstellen.“ Das eingebrachte Privat-
gutachten von Berghoff wurde ignoriert, 
die Patientin als psychisch krank 
bezeichnet, obwohl keiner der Sachver-
ständigen eine psychiatrische Ausbil-
dung vorwies. Die Berufung läuft.  ■


